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20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

Norm

ABGB §140 Abs1;

ABGB §273;

SHG Bgld 2000 §19 Abs7;

SHG Bgld 2000 §45 Abs1;

SHG Bgld 2000 §45 Abs2;

VwGG §42 Abs2 Z1;

VwRallg;

Rechtssatz

Die Mutter der Hilfeempfängerin hat die in Erfüllung der Geldunterhaltsp<icht des Vaters der Hilfeempfängerin

geleisteten Zahlungen als deren Sachwalterin und somit "für die Hilfeempfängerin" entgegengenommen. Die

Verp<ichtung, diese Zuwendungen "für die Hilfeempfängerin" zu verwenden, ergibt sich nicht aus der Unterhaltsp<icht

der Mutter gegenüber der Hilfeempfängerin, sondern aus dem mit der gesetzlichen Vertretung verbundenen

P<ichtverhältnis. Im Hinblick darauf, dass § 45 Abs. 1 Bgld SHG allein an Bestehen und Ausmaß einer Unterhaltsp<icht

(des potentiell Ersatzp<ichtigen) gegenüber dem Hilfeempfänger anknüpft, wurde im angefochtenen Bescheid kein

Sachverhalt festgestellt, auf dessen Grundlage die Mutter zum Ersatz nach der zitierten Vorschrift verp<ichtet werden

könnte.
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